
 

 

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 
Integration und Sport 
 
Bremische Wohn- und Betreuungsaufsicht 

 Freie 
Hansestadt 
Bremen 

 
 

 
Anzeige gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 3 Bremisches Wohn- und 

Betreuungsgesetz (BremWoBeG) 
 
- Personalveränderungen - 

 
 
Name des Wohn- und Unterstützungsangebotes:  
 
 

 
      Angaben zur Person des Leiters 
 
      Angaben zur Person der Pflegedienstleitung 
 
      Angaben zu anderen vertretungsberechtigten Personen des Leistungsanbieters                 
 

 
 

 

 

Zukünftige Kontaktdaten 
 

 
Telefonnummern: 

 
 

 
Email-Adresse: 

 

 

 

 

 

 

 
Beabsichtigte oder vorgenommene Änderungen bei den Leitungskräften sind der 
zuständigen Behörde gemäß § 20 Abs. 3 BremWoBeG unverzüglich anzuzeigen. 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
Ort    Datum   Unterschrift des Leistungsanbieters/ 
       des Vertretungsorgans 

  



 

 

Angaben zur Einrichtungsleitung 
 

 
Herr/Frau....................................ist zum ....................als Einrichtungsleitung ausgeschieden. 
 
Die Einrichtungsleitung wird ab.........................................wahrgenommen von (bei 
mehreren Personen bitte gesondert ausfüllen): 
 

 
Name: 

 
 

 
Geburtsname: 

 
 

 
alle Vornamen: 

 
 

 
Geburtsdatum: 

 
 

 
Geburtsort: 

 
 

 
Anschrift: 

 
 

  

 

 
 Ausbildung der Einrichtungsleitung (bei mehreren Personen bitte gesondert ausfüllen): 
 

Berufsausbildung 
 

mit Abschluss 
(nur ankreuzen) 

ohne Abschluss 
(nur ankreuzen) 

     Datum 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Die Urkunde des staatlich anerkannten Berufsabschlusses zur Fachkraft im Sozial- und 
Gesundheitswesen, in einem kaufmännischen Beruf oder in der öffentlichen Verwaltung  
oder mindestens des Bachelorgrades eines staatlich anerkannten Studiums mit 
gesundheitlichem, pflegefachlichem, sozialpädagogischem oder –wirtschaftlichem 
Schwerpunkt ist der Anzeige in Kopie beizufügen.  
 

 

 
Fort- und Weiterbildung, Zusatzqualifikation (mit Datum/Zeitraum, Ort, Stundenumfang): 
 

 
Ein unterschriebener Lebenslauf mit den erforderlichen Angaben ist der Anzeige beizufügen. 
 
Sofern die Qualifikation in einem Ausbildungsberuf erworben wurde, ist der Anzeige der 
Nachweis der sozialpflegerischen oder betriebswirtschaftlichen Zusatzqualifikation im 
Umfang von 80 Stunden gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 1 u. 2 BremWoBeGPersV beizufügen. 
 

 

 
Hauptberufliche Tätigkeiten der Einrichtungsleitung (mit Datum/Zeitraum, Ort, 
Stundenumfang): 



 

 

 

 
Ein unterschriebener Lebenslauf mit den erforderlichen Angaben ist der Anzeige beizufügen. 
 
Der Nachweis einer zweijährigen hauptberuflichen Leitungstätigkeit gemäß § 2 Abs. 3 Satz 3 
BremWoBeGPersV (z.B. Arbeitszeugnis/–bescheinigung) ist der Anzeige beizufügen. 
 

 
 

 
 Andere Einrichtungen, die zur Zeit von der Einrichtungsleitung geleitet werden: 
 

Einrichtungsname 
 

Einrichtungsadresse Einrichtungsart Platzzahl 

  
 

  

  
 

  

 
 

   

 
 

   

 
 
 
Zur Beurteilung der persönlichen Zuverlässigkeit werden durch die Wohn- und Betreuungsaufsicht auf der 
Rechtsgrundlage des § 14 Abs. 1 Nr. 2 BremWoBeG Auskünfte aus dem Bundeszentralregister eingeholt. 
 

 

 
Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt nach den Grundlagen des BremWoBeG  
und wird Gegenstand der Verwaltungsakte. 
 
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht oder nur nach schriftlicher Genehmigung des Anzeigeverpflichteten gestattet. 
 

 
 
 
Angaben zur Pflegedienstleitung  
 

 
Herr/Frau........................................ist ab.....................als Pflegedienstleitung ausgeschieden.  
 
Die Pflegedienstleitung der Einrichtung wird ab..............................wahrgenommen von  
(bei mehreren Personen bitte gesondert ausfüllen): 
 

 
Name: 

 
 

 
Geburtsname: 

 
 

 
alle Vornamen: 

 
 

 
Geburtsdatum: 

 
 

 
Geburtsort: 

 
 

  



 

 

Anschrift:  

 
 Ausbildung der Pflegedienstleitung:  
 

Berufsausbildung 
 

mit Abschluss 
(nur ankreuzen) 

ohne Abschluss 
(nur ankreuzen) 

 Datum 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Die Urkunde über die staatliche Anerkennung der Ausbildung zur Fachkraft in einem 
Pflegeberuf ist der Anzeige in Kopie beizufügen. 
 

 

 
Fort- und Weiterbildung, Zusatzqualifikation (mit Datum/Zeitraum, Ort, Stundenumfang): 
 

 
Ein unterschriebener Lebenslauf mit den erforderlichen Angaben ist der Anzeige beizufügen. 
 

Nachweise relevanter Zusatzausbildungen bitte der Anzeige in Kopie beifügen.  
 

 

 
Hauptberufliche Tätigkeiten der Pflegedienstleitung (mit Datum/Zeitraum, Ort, 
Stundenumfang): 
 

 
Ein unterschriebener Lebenslauf mit den erforderlichen Angaben ist der Anzeige beizufügen. 
 
Der Nachweis einer zweijährigen hauptberuflichen Leitungstätigkeit gemäß § 2 Abs. 3 Satz 3 
BremWoBeGPersV (z.B. Arbeitszeugnis/–bescheinigung) ist der Anzeige beizufügen. 
 

 

 
Bei Einrichtungen mit mehr als 100 Plätzen: 
Wie werden die gemäß § 2 Abs. 5 - 6 BremWoBeGPersV zusätzlich erforderlichen 
Leitungsressourcen sichergestellt?  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zur Beurteilung der persönlichen Zuverlässigkeit werden durch die Wohn- und Betreuungsaufsicht auf der 
Rechtsgrundlage des § 14 Abs. 1 Nr. 2 BremWoBeG Auskünfte aus dem Bundeszentralregister eingeholt. 
 

 

 



 

 

Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt nach den Grundlagen des BremWoBeG  
und wird Gegenstand der Verwaltungsakte. 
 
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht oder nur nach schriftlicher Genehmigung des Anzeigeverpflichteten gestattet. 
 

 
 
 
Angaben zu anderen vertretungsberechtigten Personen des Leistungsanbieters 
(z.B. Geschäftsführer, Vorstand, u.a.) 
 

 
Herr/Frau....................................ist ab ....................als vertretungsberechtigte Person des 
Leistungsanbieters Einrichtungsleitung ausgeschieden. 
 
Vertretungsberechtigte Person ist ab........................................(bei mehreren Personen 
bitte gesondert ausfüllen): 
 

 
Name: 

 
 

 
Geburtsname: 

 
 

 
alle Vornamen: 

 
 

 
Geburtsdatum: 

 
 

 
Geburtsort: 

 
 

 
Anschrift: 

 
 

 
 
 
 
Zur Beurteilung der persönlichen Zuverlässigkeit werden durch die Wohn- und Betreuungsaufsicht auf der 
Rechtsgrundlage des § 14 Abs. 1 Nr. 2 BremWoBeG Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und ggf. aus dem 
Gewerbezentralregister eingeholt. 
 

 

 
Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt nach den Grundlagen des BremWoBeG 
und wird Gegenstand der Verwaltungsakte. 
 
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht oder nur nach schriftlicher Genehmigung des Anzeigeverpflichteten gestattet. 
 

 
 
 


